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einer Haftstrafe verhängt werden. Dem Täter 
muß jedwede medientechnische oder publizisti­
sche Verwertung seiner Tat untersagt sein. 

- Der ICC soll die Kompetenz haben, auch über 
materielle und immaterielle Wiedergutmachung 
entscheiden zu können. Zu den letzteren gehören 
insbesondere öffentliche Entschuldigungen, Ver­
öffentlichungen der Fakten und Hintergründe 
der Verbrechen, öffentliche Rehabilitation der 
Opfer, öffentliches Gedenken der nichtüberle­
benden Opfer, Rehabilitation der überlebenden 
Opfer durch unverzügliche Wiederverleihung 
von ungerechtfertigt verweigerten Bürgerrechten 
und Berufszulassungen, Aufhebung von offen­
sichtlich rechtswidrigen Urteilen. Es muß ein 
Fonds geschaffen werden, um die Zahlungen an 
die Opfer sicherzustellen. Dieser Fonds sollte 
durch die vom ICC verhängten Geldstrafen, 
durch die Verwertung von beschlagnahmtem Ver­
mögen der Täter sowie durch Zahlungen der 
Mitgliedstaaten finanziert werden. 

- Es ist sicherzustellen, daß Zeugen und Opfern ein 
zumindest zeitlich begrenztes Aufenthaltsrecht 
bis zur Wiederherstellung sicherer Zustände nach 
Beendigung des Verfahrens eingeräumt wird. An­
dernfalls droht den Zeugen und Opfern bei der 
Rückkehr in ihre Heimatländer weitere Verfol­
gung. 

4. Die Hauptopfergruppe, nämlich Frauen und 
Kinder, müssen angemessen geschützt werden. 
Es ist unstreitig, daß Frauen und Kinder regel­
mäßig einen Hauptteil der Opfer von Kriegsver­
brechen und Verbrechen gegen die Menschlich­
keit darstellen. Es ist deshalb erforderlich, frau­
en- und kinderspezifische Regelungen in das Sta­
tut aufzunehmen. 

- Hinsichtlich der Opfergruppe Frauen ist unver­
zichtbar, daß die sexuelle Gewalt (Vergewaltigun­
gen, Zwangsprostitution, ... ) in den Katalog der 
Kriegsverbrechen aufgenommen wird, und zwar 
ohne jede Beschränkung dahingehend, daß diese 
systematisch oder massenhaft zu erfolgen hat. 

- Für die Opfergruppe Kinder ist unverzichtbar, 
daß sich auch diejenigen als Kriegsverbrecher zu 
verantworten haben, die Kindern und Jugendli­
chen unter 18 Jahren erlauben, an Kriegshand­
lungen aktiv teilzunehmen. 

- Für beide Opfergruppen ist sicherzustellen, daß 
durch besondere Verfahrensregelungen garantiert 
wird, daß alle Organe des ICC geschlechtsparitä­
tisch besetzt sind und daß insbesondere das Rich­
terkollegium, die Anklagebehörde und die Zeu­
gen- und Opferbetreuungsstelle nachweislich 
über Sachverstand für geschlechtsspezifische Ge­
walt, Traurnaverarbeirung und Gewalt gegen Kin­
der verfugen. 
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- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können 
nicht angeklagt werden. Die Kinderrechtskon­
vention schreibt bei der Verurteilung von Kin­
dern und Jugendlichen zwingend erzieherische 
Maßnahmen vor. Der ICC ist kein Jugendgericht 
und kann es auch nicht sein. Für 18 bis 2ljährige 
sind resozialisierende Strafen vorzusehen, ohne 
daß ihnen eine lebenslängliche Strafe drohen 
kann. 

5. Eine Verjährung der Verbrechen darf nicht vor­
gesehen werden. 

Bonn, 15. Mai 1998 
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